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Regeste

Regeste Wehrsteuer: Wird der Steuerpflichtige aus Gründen, die in seinem Verhalten
liegen, aus der Schweiz ausgewiesen, so kann die Sicherstellung der Wehrsteuer verfügt
werden.

Regeste Impôt pour la défense nationale: Lorsque le contribuable est expulsé de Suisse pour
des motifs qui tiennent à son comportement, la garantie de l'impôt peut être exigée.

Regesto Imposta per la difesa nazionale: Al contribuente espulso dalla Svizzera a motivo
della sua condotta può essere chiesto di prestare garanzia per l'imposta.

Erwägungen

E. 1
Nach Art. 118, Abs. 1 WStB kann die kantonale Wehrsteuerverwaltung auch vor der
rechtskräftigen Feststellung des Wehrsteuerbetrages jederzeit die Sicherstellung verfügen,
wenn der Wehrsteuerpflichtige keinen Wohnsitz in der Schweiz hat oder die von ihm
geschuldete Wehrsteuer durch sein Verhalten als gefährdet erscheint. BGE 81 I 149 S. 152
Der Beschwerdeführer hat seinen Wohnsitz in der Schweiz. Die Sicherstellung kann ihm
daher nur auferlegt werden wegen einer durch sein Verhalten bewirkten Gefährdung der
Wehrsteuer. Eine solche erblickt die Behörde in der polizeilich angeordneten
Landesverweisung.

E. 2
Die Sicherstellungsverfügung nach Art. 118 WStB dient der Vorsorge für die spätere
Vollstreckbarkeit der einem Wehrsteuerpflichtigen obliegenden Steuerschuld. Als
Vorsorgemassnahme ist sie dadurch charakterisiert, dass sie erlassen werden kann, bevor
der Steuerbetrag rechtskräftig festgestellt ist. Gegenstand der Sicherstellung ist also nicht
eine fesstehende, sondern eine lediglich mutmassliche Steuerschuld. Sind die übrigen
Voraussetzungen gegeben, so muss schon die Möglichkeit einer Steuerpflicht in dem auf
Grund vorläufiger Feststellungen ermittelten Umfange genügen. Die nähere Abklärung der
Steuerpflicht und die Festsetzung der wirklich geschuldeten Beträge bleibt dem
Einschätzungsverfahren vorbehalten. Die behördliche Mutmassung einer Steuerpflicht
beruht hier auf der Feststellung, dass der Beschwerdeführer bei Durchführung von
Handelsgeschäften mitgewirkt hat, bei denen den Beteiligten aller Vermutung nach
bedeutende Gewinne zugefallen sind. Wie es sich damit verhält, wird bei der der
Sicherstellung nachfolgenden näheren Untersuchung im Einschätzungsverfahren
abzuklären sein. Für die Sicherstellung muss vorläufig genügen, dass der Beschwerdeführer
allem Anschein nach in diese Geschäfte verwickelt ist. Der Einwand, die Steuer sei nicht
geschuldet, die Steuerbeträge unrichtig berechnet worden, ist im Beschwerdeverfahren
betreffend die Sicherstellung nicht zu überprüfen.



E. 3
Die Sicherstellung darf verfügt werden, wenn die Wehrsteuer als durch das Verhalten des
Steuerpflichtigen gefährdet erscheint. Die kantonalen Behörden haben mit Recht
angenommen, dass der Vollzug von Wehrsteuererforderungen gefährdet ist, wenn gegen
einen Steuerpflichtigen eine Ausweisungsverfügung in einem Zeitpunkt BGE 81 I 149 S.
153 ergeht, in welchem die Steuer noch nicht rechtskräftig festgestellt ist oder aus einem
andern Grunde noch nicht eingefordert werden kann. Massgebend ist dabei der Umstand,
dass die Stellung des Steuerpflichtigen in der Schweiz mit der Ausweisungsverfügung
unsicher geworden ist und es auch dann bleibt, wenn die Ausweisung aus dem einen oder
andern Grunde vielleicht nicht unmittelbar vollzogen wird, der Wohnsitz des
Steuerpflichtigen in der Schweiz also weiterbesteht. In solchen Fällen entspricht es der in
Art. 118 WStB getroffenen Ordnung, dass der spätere Vollzug der Steuer gesichert wird
und die Steuerbeträge, deren Einforderung noch nicht möglich ist, vorsorglich durch
Hinterlagen oder auf andere Weise sichergestellt werden. Es wäre mit einer sachgemässen
Durchführung der Besteuerung unvereinbar, in solchen Fällen den Abschluss des
Einschätzungsverfahrens und den Fälligkeitstermin abzuwarten und es darauf ankommen
zu lassen, ob der Steuerpflichtige dann noch im Lande ist. Demgemäss wird in der Praxis
der Erlass einer Ausweisungsverfügung gegen einen Ausländer mit Recht als genügender
Grund für die Sicherstellung der Steuerforderungen angesehen (Vgl. den amtlich nicht
publizierten Entscheid vom 29. November 1946 i.S. O., ASA 16 S. 33; ferner ASA 13 S. 68
betr. Kriegsgewinnsteuer).

E. 4
Bei der eidg. Wehrsteuer ist allerdings weitere Voraussetzung, dass ein Verhalten des
Steuerpflichtigen zum Erlasse der Ausweisungsverfügung Anlass gegeben hat.
Ausweisungsverfügungen, die aus Gründen erlassen werden, die mcht in einem Verhalten
des Steuerpflichtigen liegen, wären - nach der in Art. 118 WStB vorgesehenen Ordnung -
kein genügender Grund für die Einforderung von Sicherheiten. Hier durfte angenommen
werden, dass ein Verhalten des Steuerpflichtigen die Ausweisungsverfügung veranlasst und
damit den Grund für die Steuergefährdung gesetzt hat. Die Ausweisung wurde
hauptsächlich deswegen angeordnet, weil der Beschwerdeführer sich über die Auflagen,
BGE 81 I 149 S. 154 die mit seiner Aufenthaltsbewilligung verbunden worden waren,
hinweggesetzt hat, weil er an unerwünschten, den Interessen des Gastlandes
zuwiderlaufenden Handelsgeschäften teilgenommen hatte und weil er Ausländern bei
unbewilligter und unerwünschter Geschäftstätigkeit behilflich gewesen war. Die
Voraussetzungen, unter denen die Sicherstellung der Wehrsteuer verlangt werden darf, sind
somit erfüllt. Dass sich der Beschwerdeführer um die Beibehaltung seines Wohnsitzes in
der Schweiz bemüht und dass - nach dem Beschwerdeentscheid des eidg. Justiz- und
Polizeidepartements - die Vollstreckung der Ausweisung vorläufig auf Zusehen hin aus
Kommiserationsgründen sistiert ist, ändert daran nichts. Solange die
Ausweisungsverfügung besteht, bleibt die Stellung des Beschwerdeführers in der Schweiz
prekär, was es rechtfertigt, von ihm die Sicherstellung der eidgenössischen Steuern zu
fordern.
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